
PRÜFUNGSORDNUNG

über die Berufsprüfung für
Spezialisti n für angewandte Kinästhetik
Spezialist für angewandte Kinästhetik

Änderung vom 1 0. MF?Z 2021

Die Trägerschaft,

gestützt auf Artikel 28 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Berufsbildung vom
13. Dezember 2002 1,

beschliesst:

1

Die Prüfungsordnung vom 23. März 2017 über die Berufsprüfung für Spezialistin für ange-
wandte Kinästhetik / Spezialist für angewandte Kinästhetik wird wie folgt geändert:

2.2

2.21

Aufgaben der Prüfungskommission

Die Prüfungskommission:

a) erlässt unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Trägerschaft die Weglei-
tung zur vorliegenden Prüfungsordnung und aktualisiert diese periodisch;

b) stellt der Trägerschaft Antrag betreffend die Festsetzung der Prüfungsgebüh-
ren

erstellt Budget und Abrechnung der Prüfung und legt diese der Trägerschaft zur
Genehmigung vor

1 SR 412.10



3.1

3.11

Ausschreibung

Die Prüfung wird mindestens 10 Monate vor Prüfungsbeginn in allen drei Amtsspra-
chen ausgeschrieben.

3.2 Anmeldung

Der Anmeldung sind beizufügen:
a) Kopien der für die Zulassung geforderten Ausweise;
b) Bestätigung(en) der geforderten Berufserfahrung;
( )

3.3

3.31

Zulassung

(...)
Vorbehalten bleibt die fristgerechte Überweisung der Prüfungsgebühr nach Ziff.
3.41

3.32 Der Entscheid über die Zulassung zur Prüfung wird der Bewerberin oder dem Be-
werber mindestens 6 Monate vor Beginn der Prüfung schriftlich mitgeteilt. Ein ab-
lehnender Entscheid enthält eine Begründung und eine Rechtsmittelbelehrung.

3.4

3.41

Kosten

Die Kandidatin oder der Kandidat entrichtet mit der Anmeldung die Prüfungsgebühr.
Die Gebühren für die Ausfertigung des Fachausweises und die Eintragung in das
Register der Fachausweisinhaberinnen und -inhaber, als auch ein allfälliges Mate-
rialgeld werden separat erhoben. Diese gehen zulasten der Kandidatinnen und
Kandidaten .

4.1

4.14

Aufgebot

Ausstandsbegehren gegen Expertinnen und Experten müssen mindestens 3 Mona-
te vor Prüfungsbeginn der Prüfungskommission eingereicht und begründet werden.
Diese trifft die notwendigen Anordnungen.

4.2

4.21

Rücktritt

Kandidatinnen und Kandidaten können ihre Anmeldung bis 5 Monate vor Beginn
der Prüfung zurückziehen.

4.4

4.41

Prüfungsaufsicht, Expertinnen und Experten

Mindestens eine fachkundige Aufsichtsperson überwacht die Ausführung der
schriftlichen Prüfungsteile. Sie hält ihre Beobachtungen schriftlich fest.
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5.1 Prüfungsteile

5.11 Die Prüfung umfasst folgende Prüfungsteile und dauert:
Prüfun lstei l Art der Prüfunl

Schriftlich
Zeit

Vorgängig
erstellt
30 Min.

Projektarbeit
Die Projektarbeit thematisiert ein selbstgewähltes
Projekt rund um das Thema „Lernen gestalten mit
Klientinnen und Klienten“. Es geht dabei darum, die
Ausgangslage, Lernprozesse und Schlüsse aus dem
Gesamtprozess des Projektes als Erfahrungsbericht
fachlich begründet und nachvollziehbar zu verarbeiten

Handlingkompetenz
In diesem Teil der Prüfung geht es um die Kompetenz,
die Unterstützung über Berührung und Bewegung in
verschiedenen alltäglichen Aktivitäten interaktiv und
lernfördernd zu gestalten.

Anleitung von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern
In diesem Teil der Prüfung geht es um die Kompetenz,
Lernprozesse mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im
Rahmen von Praxisbegleitungen, Fallbearbeitungen
oder kleinen Workshops o.ä. zu gestalten. Dabei wer-
den vor allem die Kompetenzen in Bezug auf metho-
disch-didaktische Gestaltung von Lernumgebung,
sowie das fachlich inhaltliche Verständnis gewichtet. In
der schriftlichen Auswertung ist die Kompetenz zur
Selbstreflexion und Evaluation gefragt

Fachprüfung
In diesem Teil der Prüfung werden theoretische Grund-
lagen und das Verständnis der Kinästhetik-
Konzeptinhalte thematisiert und die Verknüpfung zur
Praxis geprüft
Total

Präsentation (mündlich)

2 r 20 Min.

3 Vorbereitung und Durchfüh-
rung einer Anleitungssituation

lraktisch

Auswertung (schriftlich)

75 Min.

60 Min.

4 Fachgespräch (mündlich) 30 Min.

215 Min.

9.1

9.11

Übergangsbestimmungen

Kandidatinnen oder Kandidaten, die vor Inkrafttreten dieser Prüfungsordnung einen
Abschluss als Spezialistin/Spezialist für angewandte Kinästhetik, der von der Euro-
pean Kinaesthetics Association anerkannt ist, vorweisen können, werden vorbehält-
lich Ziff. 3.3 an die verkürzte Berufsprüfung zugelassen. Diese beinhaltet die Prü-
fungsteile 2, 3 und 4.

9.12 Wer den Fachausweis auf Grund der in Ziff. 9.11 genannten Bestimmungen erwer-
ben will, hat der Prüfungskommission bis spätestens zum 15. Oktober 2023 ein ent-
sprechendes Gesuch zu stellen. Die Kosten für die zu absolvierenden Prüfungsteile,
den Fachausweis und die Registrierung gehen zu Lasten der Gesuchstellerin oder
des Gesuchstellers.
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Diese Änderung tritt mit der Genehmigung des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und
Innovation (SBFI) in Kraft

Winterthur, g . 2. 262,4

Kinaesthetics Schweiz AG

Helene Kappenthuler
Präsidentin Kinaesthetics Schweiz AG

Berr', '26,1. t,>zi

OdASantë

J-b WillfW
Anne-Geneviëve Bütikofer
Präsidentin OdASantë

Diese Änderung wird genehmigt.

B„„, 1 0. MRZ, 2Ü21

Staatssekretariat für Bildung,
Forschung und Innovation SBFI

e’hi
Vizedirektor
Leiter Abteilung Berufs- und Weiterbildung
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